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Da muss man mehrere Aspekte voneinander trennen:

a) Die Verbeamtung bringt es gerade mit sich, dass kein Arbeitsvertrag unterschrieben wird
und auch kein solcher gekündigt werden kann. Wir sind hier im Bereich des öffentlichen Rechts
und nicht mehr im Zivilrecht.
b) Natürlich kann man dennoch um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis bitten. Dem wird
i.d.R. zum beantragten Zeitpunkt entsprochen. Um die ordnungsgemäße Übergabe der
Amtsgeschäfte zu gewährleisten, kann dieser Zeitpunkt aber etwas hinausgeschoben werden.

Was viele mit "festsitzen" meinen, ist eher folgende Situation.

c) Wunsch nach Wechsel der Dienststelle ohne Entlassung aus dem Beamtenverhältnis: Hierfür
müsste ein Versetzungsantrag gestellt werden, dem i.d.R. entsprochen wird, wenn es einen
Bedarf im Zielbereich gibt und (!) keinen zwingenden Bedarf an der bisherigen Schule. Die
Sicherheit, die das Beamtenverhältnis für die Beamten selbst mitbringt ist gleichzeitig aber
auch eine Planungssicherheit für den Dienstherrn. Genauso wie Beamte nicht so einfach
gekündigt werden können, können sie nicht so einfach von sich selbst aus wechseln.

Und ja...da gibt es noch ein paar Feinheiten mehr zu betrachten, aber das ist zunächst ein
grober Überblick zur Fragestellung.
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